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GRENZE DES GELJUNGSBEREICHES DES
8EBAUUNGSPLANES

BAUUNIE

BAUGRENZE

.ABGRENZUNG UNTERSCHIEDLICHER NUTZUNG
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NACH BETEILIGUNG OER
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STELLPLATZ (ST)

GARAGE (Ga) LANGE: max. 6.5m
ÜDKR NEBEN6E BÄUD E
6RÜNDSTUCKSGRENZE (R^RZELLENGRENZE)

PARKPLATZ (P)

TRANSFORMATORENSTATION

ANZUPFLANZENDE BAUME UND STRAUCHER
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SOCKELHOHE

DACHFORM

DACHDECKUNG

QAUKORPER

01E HÄUSER
<c

ÜMFRIED1GUN6

FESTSETZUNG

ERDBEWEGUNG

0, 30 max. (PARALLEL ZUM GELÄNDE)

DACHNEI6UN6 BIS 25°
SAHELDÄCHER. WALMDÄCHER (WOBEI EINE ABWEICHUNG VON DER FIRSTRtCHTUNGS-
FESTSETZUNG NUR UNTER 90° ZULÄSSIG IST)
KNIESTOCK UND GAUPEN SIND VERBOTEN. NUR FÜR GARAGEN SIND PULTDÄCHER
ERLAUBT.

BRAUNE/ROTBRAUNE TONZIEGEL/PFANNEN. ROTE ASBESTZEMENT-GEBUNOENE
MATERtAUEN. (VERBOTEN SIND ASBESTZEMENT-GEBUNDENE MATERIAl. lEN IN ALLEN
ANDEREN FARBTÖNUNGEN)

(IM GRUNDRISS) DÜRFEN NUR RECHTWINKLIGE FORMEN HABEN. DIE FIRSTRICHTUNGS-
FESTSETZUNG BEI SAHELDÄCHERN'UND DIE LAGE DER GARAGEN SIND ZWINGEND.

DÜRFEN INDEN FARBABSTUFUNGEN VON WBSS/HELLGRAU BIS ELFENBEIN VER-
PUTZT WERDEN.

DER GRUNDSTÜCKE: AUF DER STRASSENSBTE MIT HECKEN. HOHE: Q,80m max.
ALS SEITLICHE GRUNDSTUCKSABGRENZUNGSZAUNE SIND BjS AUF HOHE DER BAU-
KÖRPER MASCHENDRAHTZAUNE BIS 0.80m max. HQHE ZULASStG. SONSTiGE ABGRENZUNGS-
ZAUNE BIS max. 1.50m HOHE. TORHOHE: 0.80m max.

AUF DEN GRUNDSTÜCKEN DARF NUR EIN HAUPTGEBÄUDE ERSTELLT WERDEN. GARAGEN
SIND NUR AUF DEN IM BEBAUUNGSPl.ANHIERFURAUSGEWIESENEN FLACHEN UND INNER-
HALB DER UBERBAUBAREN 6RUNDSTUCKSR-ACHEN ZULASStG. MINDESTGROSSE DER
GRUNDSTÜCKE 430m2
BEI GRUNDSTyCKBN. WELCHE AN PARZELLEN AUSSERHAIB DES BAUGEBtETES
ANSTOSSEN, IST DIE GRUNDSTÜCKSEINFRIEDIGUNG 50cm IN DIE EIGENE
PARZELLE EINZURÜCKEN.

AUFSCHÜTTUNGEN ODER ABGRABUNGEN ÜBER 50cm; SIND VERBOTEN.
SOWEIT SIE AUSNAHMSWEISE ZUGELASSEN WERDEN. SIND SIE GENEHMIGUNGS-
PFLICHTIG. ALS GRUNDSATZ GILT: EINHEITLICHE 6ELÄNDEMODELLIERUNG

BESCHLUSSVERMERK:
Di£ AureRÜND DER OFF!
WURDEN GEPRÜFT. IN D
BESCHUUSS GEFASST. 0^

SCHRIFTLK

DER VORUEGENDE BEB^
GEWEiN5E~VERTRETUf'EO

GENEHMIGUNGSVERMEF

DER GENEHMIGTE BEBA|
DER BURGERMEISTEREIi
BAUUN6SPLAN IST MIT
ÜBLICH ERFOLGTE. REC^
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SOCKELHOHE

0ACHFORM

0ACHDECKUNG

BAUKORPER

OIE HÄUSER

UMFRIEDIGUNG

FESTSETZUNG

EROBEWEGUNG

T RAUF HÖH E

PLANUNG:

0. 30 max. (PARALLEL ZUM GELÄNDE)

DACHNEIGUNG BIS 25° i
SAHELDÄCHER, WALMDÄCHER (WOBEt EIN£ ABWEICHUNG VON DER FIRSTRICHTUNGS-
FESTSETZUNG NUR UNTER 90° ZULÄSSIG IST)
KNIESTOCK UND GAUPEN SIND VERBOTEN. NUR FÜR GARAGEN SIND PULTDÄCHER
ERLAUBT.

BRAUNE/ROTBRAUNE TONZjEGEL/PFANNEN. ROTE ASBESTZEMENT-GEBUNOENE
MATERIALIEN. (VERBOTEN SIND ASBESTZEMENT-GEBUNDENE MATERIALIEN IN ALLEN
ANDEREN FARBTÖNUNGEN)

(IM GRUNDRISS) DÜRFEN NRR RECHTWINKUGE FORMEN HABEN. DIE FIRSTRICHTUNGS-
FESTSETZUNG BEI SATTELDÄCHERN UND DIE LAGE DERGARAGEN SIND ZWINGEND.

DÜRFEN IN DEN FARBABSTUFUNGEN VON WEISS/HELLGRAU BIS ELFENBEIN VER-
PUTZT WERDEN.

DER GRUNDSTÜCKE: AUF DER STRASS ENSBTE. MIT HECKEN. HOHE: 0, 80m max.
ALS SEITLICHE GRUNDSTUCKSABGRENZUNGSZAUNE SIND BIS AUFHÖME DER BAU-
KÖRPER MASCHENDRAHTZAÜNE BIS 0.80m max. HOHE ZULASStG. SONSTIGE ABGRENZUNGS-
ZAUNE BIS max. 1.50m HOHE. TORHOHE: 0.80m max.

AUF DEN GRUNDSTÜCKEN DARF NUR EIN HAUPTGEBÄUDE ERSTELLT WERDEN. GARAGEN
SIND NURAUF DEN IM BEBAUUNGSPLAN HfE^UR AUSGEWIESENEN R-ÄCHEN UND INNER-
HALB DERUBERBAUBAREN GRUNDSTUCKSR-ACHEN ZULASStG. MINDESTGRÖSSE DER
GRUNDSTÜCKE 430m2 

-.---^

BEI GRUNDSTÜCKEN. WELCHE AN PARZELLEN AUSSERHALB DES BAUGEBtETES
ANSTOSSEN, IST DIE GRUNDSTÜCKSEINFRIEDIGUNG 50cm IN DIE EIGENE
PARZELLE EtNZURÜCKEN.

AUFSCHÜTTUNGEN ODER ABGRABUN6£N ÜBER 50cm SIND VERBOTEN.
SOWEIT SIE AUSNAHMSWEISE ZUGELASSEN WERDEN. SIND SIE GENEHMIGUNGS-
PFLICHTIG. ALS GRUNDSATZ GILT: EINHEITLICHE GELÄNDEMODELLIERUNG
STATT E [NZELAUFSCH ÜTTUNG.

GENEHMIGUNGSVERMEF

DER GENEHMIGTE BEBA
DER BÜRGERMEISTEREI
BAUUNGSPLAN (ST MIT
ÜBLICH ERFOLGTE. REC
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